
Wii'tschaftsentwicklung vor, und es ist — wie der Erste 
Sekretär des Zentralkomitees der Sozialistischen Ein
heitspartei Deutschlands und Vorsitzende des Staats
rates, Walter Ulbricht, auf dem 11. Plenum des Zen
tralkomitees sagte — „nicht schwer zu berechnen, wie 
sich das Arbeitsleben entwickelt, die Gemeinschafts
arbeit, welche Auswirkungen das einheitliche sozia
listische Bildungssystem auf die Entwicklung der Kin

der, der Jugendlichen und Erwachsenen hat, welche 
ethischen Probleme sich aus der Annahme des Fami
liengesetzes ergeben und wie sich das gesellschaftliche 
Leben entwickelt“.
Damit ist die Aufgabenstellung für alle Bürger, Staats
organe und gesellschaftlichen Organisationen ausgespro
chen worden. Mit der Verabschiedung des Gesetzes 
stehen wir vor dieser neuen und schönen Aufgabe.

KARL-HEINZ EBERHARDT, wiss. Mitarbeiter im Ministerium der Justiz

Zu einigen Ergebnissen der Diskussion über der FGB-Entwurf
In der Zeit vom 14. April bis 30. September 1965 waren 
wir Zeugen und Mitgestalter eines großen Aktes der 
sozialistischen Demokratie: der öffentlichen Diskussion 
über den Entwurf des Familiengesetzbuchs. Die Aus
sprache mit der Bevölkerung ergab einen umfassenden 
Überblick über die Probleme der Familienbeziehungen 
in unserer Gesellschaft. Sie bestätigte, daß das Grund
anliegen des FGB — die Festigung und Stabilisierung 
der Familienbeziehungen — identisch ist mit den Vor
stellungen und Erwartungen unserer Bürger. Die Er
örterung der Prinzipien der sozialistischen Familien
politik, der sozialistischen Moral und des Verhältnisses 
zwischen Familie, Staat und Gesellschaft war bereits 
selbst ein Beitrag zur Festigung und Entwicklung sol
cher Ehe- und Familienbeziehungen, wie sie das FGB 
fordert.
Eine Arbeitsgruppe im Ministerium der Justiz erfaßte 
mit Hilfe eines Lochkartensystems die 23 737 konkreten 
Vorschläge und Stellungnahmen der Bürger und syste
matisierte sie. Das Material wurde gewissenhaft Vor
schlag für Vorschlag in der Gesetzgebungskommission 
bzw. ihren Arbeitsgruppen beraten.
Auch in der juristischen Fachpresse spiegelte sich die 
Breite und Vielfalt der Probleme des FGB-Entwurfs 
recht anschaulich wider. Die Mehrzahl der Vorschläge 
fand bei der Endfassung des Gesetzes Beachtung, wie 
ein Vergleich zwischen dem Entwurf, den Vorschlägen 
und dem Gesetz^ zeigt. Im folgenden sollen zum Ab
schluß der Diskussion einige derjenigen Vorschläge er
örtert werden, die im FGB nicht berücksichtigt wurden.

Eigentums- und Vermögensverhältnisse der Ehegatten
Unklarheiten gab es über die Auslegung des Begriffs 
der „durch Arbeit“ erworbenen Sachen, Vermögens
rechte und Ersparnisse, die nach § 13 Abs. 1 FGB beiden 
Ehegatten gemeinsam gehören
So gab S e i f e r t 1  zu bedenken, daß auch Lohn
ansprüche gegen den Betrieb hierunter verstanden wer
den könnten*. Sowohl aus den Prinzipien des FGB als 
auch aus dem Wortlaut des § 13 Abs. 1 ergibt sich 
jedoch das Gegenteil. Durch eine Eheschließung wird das 
Recht eines jeden Bürgers, über seine Entwicklung und 
seine gesellschaftliche und berufliche Tätigkeit frei zu
1 Seifert. „Störungen in den materiellen Beziehungen der Ehe
gatten und die Auseinandersetzung über das Vermögen bei der 
Ehescheidung“, NJ 1965 S. 384 ff. (386).
2 In engem Zusammenhang damit steht Seiferts Frage danach, 
weshalb § 12 von den Ehegatten auch Geldleistungen für den 
Familienaufwand fordert. Seifert führt (NJ 1965 S. 387) aus: 
„Wenn die dafür erforderlichen Mittel ohnehin gemeinsames 
Gut sind, dann erscheint die Aufnahme einer Pflicht zur Lei
stung geldlicher Aufwendungen nicht einleuchtend.“
Diese Überlegung ist jedoch in sich lückenhaft. Der Geldbeitrag 
zum Familienaufwand ist auch aus anderen als Arbeitsein
künften zu erbringen, insbesondere dann, wenn der jeweilige 
Ehegatte nicht in einem Arbeitsverhältnis steht. Das wird durch 
die Neufassung des § 12 Abs. 2 deutlich unterstrichen. Auch in 
den Fällen, in .denen die Ehegatten zwar zu einer vorzeitigen 
Aufhebung der Vermögensgemeinschaft gemäß § 41 Veranlas
sung hatten, aber weiter in einem gemeinsamen Haushalt 
leben, würde diese Verpflichtung bedeutsam sein, wenn ge
mäß § 13 Abs. 1 bereits die Lohnansprüche gemeinsames Ver
mögen wären.

entscheiden, nicht berührt. Das ist in unserer Ordnung 
so selbstverständlich, daß es im Gesetz keine direkte 
Erwähnung findet und lediglich die sich daraus für die 
eheliche Gemeinschaft aus dem Wesen der Ehe er
gebende Konsequenz in § 10 Abs. 2 geregelt wird. Mit 
diesem höchstpersönlichen Recht wäre es aber unver
einbar, wollte man dem anderen Ehegatten rechtliche 
Befugnisse gegenüber dem Betrieb einräumen, wie sie 
aus § 15 zwangsläufig folgen müßten, wenn bereits der 
Lohnanspruch gemeinschaftliches Eigentum wäre. 
Außerdem wäre — wenn Seiferts Auffassung zuträfe — 
die besondere Erwähnung der „Arbeitseinkünfte“ in § 13 
Abs. 1 sinnlos.
In anderem Zusammenhang legt Seifert hingegen die 
Worte „durch Arbeit“ zu eng aus, wenn er ausführt: 
„Die Einkünfte Gewerbetreibender, soweit sie dem be
trieblichen Gewinn für Konsumtionszwecke entnommen 
werden, sollten deshalb familienrechtlich nicht anders 
behandelt werden als die der Arbeiter und Angestell
ten.“* In der DDR gibt es den Typ des Gewerbetreiben
den, der seine Einkünfte ohne jegliche eigene Arbeit 
erzielt, nicht mehr. Zumindest der Teil des Gewinns, 
der für Zwecke der Konsumtion in der Familie Ver
wendung findet, ist von ihm erarbeitet und damit 
gemäß § 13 Abs. 1 gemeinschaftliches Eigentum der Ehe
gatten.
Eine zu enge Auslegung der Worte „durch Arbeit“ 
nimmt auch S c h i e t s c h  vor, wenn er den Stand
punkt vertritt, daß die geltende Regelung des Eigen
tumserwerbs an Erzeugnissen einer Sache (§ 953 BGB) 
auch nach Inkrafttreten des FGB im Rahmen der per
sönlichen Hauswirtschaft eines verheirateten LPG-Mit- 
gliedes zu Ergebnissen führe, die mit den Prinzipien 
des Familiengesetzbuchs nicht in Einklang stehen3 4 *.
Zunächst muß ganz allgemein festgestellt werden, daß 
mit dem FGB neben die bekannten zivilrechtlichen 
Formen des Eigentumserwerbs weitere Formen treten. 
So führt jeder Kauf eines Gegenstandes durch einen 
Ehegatten — unabhängig von der zivilrechtlichen Ver
einbarung — im Augenblick des Eigentumsübergangs 
gemäß §§ 929 ff. BGB zum Entstehen gemeinschaftlichen 
Eigentums, sofern die Voraussetzungen des § 13 Abs. 1 
FGB gegeben sind oder eine erweiternde Vereinbarung 
gemäß §14 FGB vorliegt. Nicht anders kann dies in 
den Fällen des Eigentumserwerbs nach §953 BGB sein. 
Die meisten Früchte der landwirtschaftlichen Produk
tionsmittel (z. B. die geernteten Kartoffeln, die Milch 
usw.) sind das Ergebnis fleißiger Arbeit. Sie werden 
damit gemeinschaftliches Eigentum der Ehegatten in all 
den Fällen, in denen sie nach bisherigem Recht unmit
telbares Eigentum des LPG-Mitgliedes geworden wären. 
Mag diese Rechtsfolge auch bei dem gerade geborenen 
Kalb zweifelhaft sein, so ändert sich die Situation auf

3 Seifert, „Fragen der Vermögensbeziehungen in den Familien
verhältnissen der DDR“, Staat und Recht 1965, Heft 8, S. 1331 ff. 
(1339).
4 Sehietsch. „Die Vermögensbeziehungen der Ehegatten, die
LPG-Mitglieder sind“, NJ 1965 S. 387 ff. (388).
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